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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1981

Norm

AHG §1 A

AHG §1 F

B-VG Art10 Abs1 Z14

Rechtssatz

Wachkörper sind keine Verwaltungsbehörden mit einem bestimmten gesetzlichen festgelegten Kompetenzbereich,

sondern Hilfsorgane, die in der Regel keine eigene Entscheidungskompetenz und Verfügungskompetenz haben. Sie

haben aber die Anordnungen der Behörden, denen sie beigegeben wurden, zu vollziehen und sind damit

zwangsausübende Organe. Ihre Akte sind der Behörde zuzurechnen, als deren Hilfsorgane sie im einzelnen Fall tätig

wurden.

Entscheidungstexte

1 Ob 19/81

Entscheidungstext OGH 15.07.1981 1 Ob 19/81

Veröff: SZ 54/109 = EvBl 1982/39 S 129

1 Ob 44/83

Entscheidungstext OGH 11.01.1984 1 Ob 44/83

Veröff: SZ 57/3

1 Ob 7/86

Entscheidungstext OGH 14.05.1986 1 Ob 7/86

nur: Wachkörper sind keine Verwaltungsbehörden mit einem bestimmten gesetzlichen festgelegten

Kompetenzbereich, sondern Hilfsorgane, die in der Regel keine eigene Entscheidungskompetenz und

Verfügungskompetenz haben. (T1) Veröff: SZ 59/83 = ZfRV 1987,72
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